
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, den 6. Dezember 2011 

 
 
 

Mandantenbrief Dezember 2011 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 

 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 

 
Einkommensteuer 
 

· Nochmals: Überprüfung der Miethöhe zum 1.1.2012 bei verbilligter Vermietung 
· Kosten für 50. Geburtstag eines Unternehmers auch in Verbindung mit Firmenjubiläum 

keine Betriebsausgaben 
 

Lohn- und Gehalt 
 

· Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2012 
· Kündigung wegen Verletzung der Meldepflicht bei Krankheit 

 
Umsatzsteuer 
 

· Umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung setzt ordnungsgemäßen Belegnach-
weis voraus 

· Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit der Installation einer Photovoltaikanlage 
 
Erbschaft- und Schenkungsteuer 

 
· Beitrittsaufforderung an das BMF: Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der ab 1. Januar 

2009 geltenden Erbschaftsteuer 
 

Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Dezember 2011 und Januar 2012 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.12.20111 10.1.20122 
Umsatzsteuer 12.12.20113 10.1.20124 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

12.12.2011 Entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 12.12.2011 Entfällt 
Ende der Schonfrist  Überweisung5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck6 

15.12.2011 13.1.2012 

8.12.2011 6.1.2012 

Sozialversicherung7 28.12.2011 27.1.2012 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertrag-

steuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Jahreszahlern für das 

abgelaufene Kalenderjahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfrist-

verlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 23.12.2011/25.1.2012) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Einkommensteuer 
Überprüfung der Miethöhe zum 1.1.2012 bei verbilligter Vermietung 
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als auch an fremde Dritte beträgt 
die Grenze 66 % der ortsüblichen Marktmiete. Deshalb ist Folgendes zu beachten: 
· Beträgt die vereinbarte Miete mindestens 66 % der ortsüblichen Marktmiete, dann sind die mit den 

Mieteinnahmen zusammenhängenden Werbungskosten voll abzugsfähig. 
· Liegt der Mietzins unterhalb von 66 % der ortsüblichen Marktmiete, können die Aufwendungen nur 

entsprechend dem entgeltlichen Anteil der Vermietung geltend gemacht werden.  
Aus diesem Grund sollten bestehende Mietverträge kurzfristig darauf geprüft werden, ob sie den 
üblichen Konditionen entsprechen und auch so durchgeführt werden. Dies gilt auch für die zu 
zahlenden Nebenkosten. Insbesondere sollte die Höhe der Miete geprüft und zum 1.1.2012 ggf. 
angepasst werden. Dabei empfiehlt es sich, nicht bis an die äußersten Grenzen heranzugehen. Eine 
Totalüberschussprognose ist in allen Fällen nicht mehr erforderlich. 
Der Mietvertrag muss insbesondere bei Vermietung an Angehörige einem Fremdvergleich 
(Vermietung an fremde Dritte) standhalten, weil er sonst steuerrechtlich nicht anerkannt wird. 

 

Kosten für 50. Geburtstag eines Unternehmers auch in Verbindung mit Firmenjubiläum keine 
Betriebsausgaben 
Finanzgericht Berlin-Brandenburg, 12-K-12087/07, Pressemitteilung vom 11.11.2011 
Die Kosten für private Feiern von Unternehmern können steuerlich nicht als Betriebsausgaben des 
Unternehmens geltend gemacht werden, weil sie nicht betrieblich, sondern privat veranlasst sind. Das 
gilt auch dann, wenn z. B. ein runder Geburtstag zeitlich mit einem Firmenjubiläum zusammenfällt und 
der Unternehmer aus beiden Anlässen eine Feier mit Freunden und Geschäftspartnern veranstaltet. 
Dies hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 16. Februar 2011 (Az. 12 K 12087/07) 
bekräftigt. 
 

Lohn und Gehalt 
Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2012 
Ab 1. Januar 2012 gelten voraussichtlich folgende Werte in der Sozialversicherung: 

 2012 
jährlich 
EUR 

2011 
jährlich 
EUR 

2012 
monatlich 

EUR 

2011 
monatlich 

EUR 
West 
Krankenversicherung 45.900,00 44.550,00 3.825,00 3.712,50 
Pflegeversicherung 45.900,00 44.550,00 3.825,00 3.712,50 
Rentenversicherung 67.200,00 66.000,00 5.600,00 5.500,00 
Arbeitslosenversicherung 67.200,00 66.000,00 5.600,00 5.500,00 
Ost 
Krankenversicherung 45.900,00 44.550,00 3.825,00 3.712,50 
Pflegeversicherung 45.900,00 44.550,00 3.825,00 3.712,50 
Rentenversicherung 57.600,00 57.600,00 4.800,00 4.800,00 
Arbeitslosenversicherung 57.600,00 57.600,00 4.800,00 4.800,00 

 
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betra-
gen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 50.850 EUR (monatlich 
4.237,50 EUR). Für die bereits am 31.12.2002 in der Privaten Krankenversicherung versicherten Be-
schäftigten beträgt die Grenze 45.900 EUR (monatlich 3.825,00 EUR). 
 

Kündigung wegen Verletzung der Meldepflicht bei Krankheit 
Ein Vorarbeiter in der Flugzeuginnenreinigung war seit sechzehn Jahren für seinen Arbeitgeber tätig. 
In den letzten sechs Jahren fehlte er wiederholt krankheitsbedingt. In sieben Fällen hatte er seine 



 
Krankheiten trotz Abmahnung nicht unverzüglich angezeigt. Daher kündigte sein Arbeitgeber außer-
ordentlich fristlos, hilfsweise ordentlich.  
Die außerordentliche Kündigung war unwirksam, weil ein wichtiger Grund fehlte. 
Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kündigenden die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses auch 
nur bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist nicht mehr zugemutet werden kann. Als wichtiger 
Grund für eine außerordentliche Kündigung muss die wiederholte Verletzung der Meldepflicht als be-
harrliche Arbeitspflichtverletzung zu werten oder dadurch ein erheblicher Schaden entstanden sein. 
Im entschiedenen Fall lagen über die Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses zwischen den einzelnen 
Verstößen längere Zeiträume und es gab Krankheitszeiträume, in denen der Kläger seinen Verpflich-
tungen nachgekommen ist. Der Arbeitgeber musste daher nicht erwarten, dass der Arbeitnehmer je-
derzeit wieder seine Pflichten missachten werde. 
Die ordentliche Kündigung aber war als verhaltensbedingte, sozial gerechtfertigte Kündigung wirksam. 
Die Flugzeuginnenreinigung kann jeweils nur in einem engen zeitlichen Fenster erledigt werden. Dafür 
muss das eingeteilte Personal zu den vorgegebenen Zeiten erscheinen oder im Verhinderungsfall 
unverzüglich das Nichterscheinen mitteilen, damit der Arbeitgeber kurzfristig anderweitig den Perso-
naleinsatz disponieren kann. Die wiederholt ausbleibende Mitteilung einer Arbeitsunfähigkeit verletzte 
die Geschäftsinteressen des Arbeitgebers in erheblicher Weise. Er ist bei seinem Geschäft auf ver-
lässliche Mitarbeiter angewiesen. Diese Verlässlichkeit war nicht mehr gegeben. Die lange Beschäfti-
gungsdauer bildete kein ausreichendes Gegengewicht für ein vorrangiges Interesse des Arbeitneh-
mers am Fortbestand des Arbeitsverhältnisses. 
(Quelle: Urteil des Hessischen Landesarbeitsgerichts) 
 

Auswirkungen eines Lohnsteuerklassenwechsels auf eine Nettolohnvereinbarung 
Treffen Arbeitsvertragsparteien eine Nettolohnvereinbarung, so bleibt der Arbeitgeber grundsätzlich 
auch dann zur Zahlung des vereinbarten Nettolohns verpflichtet, wenn der Arbeitnehmer die Steuer-
klasse wechselt. Dies hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf entschieden. 
Es ging um eine Arzthelferin, der ein Nettolohn von 1500 EUR zugesagt worden war. Zum damaligen 
Zeitpunkt wurde ihr Gehalt nach der Lohnsteuerklasse I versteuert. Anschließend heiratete sie, so 
dass sie in die Steuerklasse V wechselte. Für Januar und Februar 2009 führte die Arbeitgeberin 
Lohnsteuer nach der Steuerklasse V ab und zahlte der Klägerin den verbleibenden Nettobetrag aus, 
der aber unter 1.500 EUR lag. Die Klägerin machte die entsprechenden Nettolohndifferenzen geltend. 
Die Arbeitgeberin argumentierte, wenn sie verpflichtet sei, auch bei der Lohnsteuerklasse V 
1.500 EUR zu zahlen, würde sie durch den erhöhten Bruttolohn wirtschaftlich erheblich belastet und 
die Klägerin im Gegenzug unangemessen begünstigt. Die klagende Arbeitnehmerin hielt dem entge-
gen, die Beklagte sei unabhängig von der zu Grunde liegenden Steuerklasse verpflichtet, ihr monat-
lich 1.500 EUR netto zu zahlen. Der Arbeitsvertrag enthalte keinerlei Möglichkeit, ihr Nettogehalt zu 
reduzieren. 
Das Landesarbeitsgericht schloss sich der Auffassung der Klägerin an. 
 

Umsatzsteuer 
Umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung setzt ordnungsgemäßen Belegnachweis 
voraus 
Eine innergemeinschaftliche Lieferung ist regelmäßig nur umsatzsteuerfrei, wenn ihre Voraussetzun-
gen durch ordnungsgemäße Belege nachgewiesen werden. Dies setzt u. a. voraus, dass in der Rech-
nung auf die Steuerfreiheit der Lieferung als innergemeinschaftliche Lieferung hingewiesen wird. 
Holt der Abnehmer den Gegenstand selbst oder durch einen Beauftragten ab, muss der Abholende 
versichern, den Gegenstand in einen anderen EU-Mitgliedstaat zu verbringen. Diese Erklärung muss 
gegenüber dem leistenden Unternehmer abgegeben werden. Eine Erklärung, die gegenüber einer 
dritten Person abgegeben wird und den leistenden Unternehmer nicht namentlich bezeichnet, reicht 
jedenfalls nicht aus. 
Sind die Belege z. B. im vorgenannten Umfang formell unvollständig, kommt eine Steuerfreiheit aus 
Gründen des Vertrauensschutzes nicht in Betracht. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
 
 



 
Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit der Installation einer Photovoltaikanlage 
Bundesfinanzhof, XI-R-21/10, Pressemitteilung vom 09.11.2011 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich in drei Urteilen grundsätzlich zu den Voraussetzungen und zum 
Umfang eines Vorsteuerabzugs im Zusammenhang mit der Installation einer Photovoltaikanlage (PV-
Anlage) zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie geäußert. Danach ist ein (privater) 
Betreiber einer PV-Anlage, der den mit seiner Anlage erzeugten Strom kontinuierlich an einen Ener-
gieversorger veräußert, insoweit umsatzsteuerrechtlich Unternehmer. Er ist damit grundsätzlich zum 
Abzug der ihm in Rechnung gestellten Umsatzsteuer aus Aufwendungen berechtigt, die mit seinen 
Umsätzen aus den Stromlieferungen in direktem und unmittelbarem Zusammenhang stehen. 

 
 

Erbschaft- und Schenkungsteuer 
 
Beitrittsaufforderung an das BMF: Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der ab 1. Januar 2009 
geltenden Erbschaftsteuer 
Bundesfinanzhof, II-R-9/11, Pressemitteilung vom 16.11.2011 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 5. Oktober 2011 das Bundesministerium der Fi-
nanzen aufgefordert, dem Verfahren II R 9/11 beizutreten. 

In dem Verfahren muss entschieden werden,  

1. ob die auf Steuerentstehungszeitpunkte im Jahr 2009 beschränkte Gleichstellung von Perso-
nen der Steuerklasse II (u.a. Geschwister, Neffen und Nichten) mit Personen der Steuerklasse 
III (fremde Dritte) verfassungsgemäß ist und 

2. ob § 19 Abs. 1 i.V.m. §§ 13a und 13b des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 
(ErbStG) in der auf den 1. Januar 2009 zurückwirkenden Fassung des Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetzes vom 22. Dezember 2009 deshalb gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
verstößt, weil die §§ 13a und 13b ErbStG es ermöglichen, durch bloße Wahl bestimmter Ge-
staltungen (gewerblich geprägte Personengesellschaft; Kapitalgesellschaft) die Steuerfreiheit 
des Erwerbs von Vermögen gleich welcher Art und unabhängig von dessen Zusammenset-
zung und Bedeutung für das Gemeinwohl zu erreichen. 

 
 


